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Bistums-KODA Mainz – Informationen aus der Mitarbei terseite  

 

168. Sitzung der Bistums-KODA 

 

Am 20. März 2013 fand in Mainz die 168. 

Sitzung der Bistums-KODA statt. In dieser 

ersten „Arbeitssitzung“ der neuen Kommis-

sion wurden auch schon erste Beschlüsse 

gefasst. 

Zunächst gaben sich die Mitglieder eine Ge-

schäftsordnung und Frau Marianne Schöche 

wurde weiterhin mit der Geschäftsführung 

betraut. 

 

Wahl/Benennung des 

Vermittlungsausschusses 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die 

Wahl der beiden Vorsitzenden des Vermitt-

lungsausschusses, sowie die Benennung der 

Beisitzer. Zum 1. Vorsitzenden wählte die 

Kommission Herrn Rechtsanwalt Stefan 

Bender aus Nieder-Olm.  In das Amt des 2. 

Vorsitzenden wählte die Kommission Herrn 

Rechtsanwalt Matthias Keil aus Mainz. Die 

Dienstgeber benannten als Beisitzer Eber-

hard von Alten und Frank Flegel. Stellvertre-

ter sind Domkapitular Jürgen Nabbefeld und 

Volkmar Hommel. 

Die Mitarbeiterseite benannten Petra 

Schorr-Medler und Ralf Scholl als Beisitzer. 

Stellvertreter sind Martin Schnersch und 

Ursula Platte.  

 

Änderung der Schlichtungsordnung 

Die Bistums-KODA hat in ihrer Sitzung auch 

die Änderung der Schlichtungsordnung be-

schlossen. 

In § 4 Abs. 1 Satz 1 der Ordnung für die 

Schlichtungsstelle zur Schlichtung arbeits-

rechtlicher Fragen werden nach den Wor-

ten „auf Antrag“ die Worte  „eines Arbeit-

nehmers“ gestrichen. 

Was war passiert? 

Die arbeitsrechtliche Schlichtungsstelle 

musste den Antrag eines Dienstgebers auf 

Schlichtung ablehnen, da sie laut gültiger 

Ordnung nur auf Antrag eines Arbeitneh-

mers tätig werden kann. In den Arbeitsver-

trägen verpflichten sich aber beide Seiten 

bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis 

unverzüglich die Schlichtungsstelle anzuru-

fen. Somit bestand hier divergierendes 

Recht, was behoben werden musste. 

Zu beachten ist, dass jeder Beschluss der 

Bistums-KODA der Inkraftsetzung durch den 

Bischof bedarf. 
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Weitere Themen der Sitzung 

 

Die Tagesordnung sah noch weitere Themen 

vor, die aber noch der intensiveren Beratung 

und Bearbeitung bedürfen. 

� Keine Kürzung der Jahressonderzahlung 

nach Arbeitgeberwechsel 

� Regelung der Assistent/inn/en in den Ver-
gütungsordnungen der Gemeinde- und 

Pastoralreferent/inn/en. 

 

� Vergütungsordnung für Rendant/inn/en im 

Bistum Mainz. 

� Vergütungsordnung 
 für Kirchenmusiker /innen 

 

� Vergütungsordnung für Küster/innen 

 

 

 

 

Die Dienstnehmervertreter der Bistums-KODA Mainz: 
 

Gruppe 1  
Kirchengemeinden 
 

Pellekoorne, Gerardus   
Tel: 0641/56559918 
Email: gerardus.pellekoorne@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 2  
Bischöfliches Ordinariat 
 

Volk, Wolfgang  
Tel. 06131/253-211 
Email: wolfgang.volk@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 3  
Schulen 
 

Walter, Gabriele    
Tel.: 0173-3238226 
Email: gabriele.walter@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 4  
Religionslehrer i. K. 

Schnersch, Martin  
Tel./Fax: 06136/954853 
Email: martin.schnersch@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 5  
Gemeinde-/Pastoralreferenten 
 

Horn, Markus  
Tel: 0641-36125 
Email: markus.horn@koda-mas-mainz.de   

Gruppe 6  
Sonstige Einrichtungen 
 

Schorr -Medler, Petra  
Tel.  06131/2894430 
Email: petra.schorr-medler@koda-mas-mainz.de 

 

 

 

 


